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Nachtrag zum Vorstandsdienstvertrag Dr. Pochhammer 

Begründung/Sachverhalt 
Herrn Dr. Pochhammer steht aus seinem Dienstvertrag vom 24.01.2011 ein Übergangsgeld in Höhe von 
96.000,00 € zu. Die KZV Berlin hat am 25 .01.2017 mit Herrn Dr. Pochhammer einen neuen Dienstvertrag 
geschlossen, der diesen Betrag in Form einer Altersversorgung enthält. Dieser Dienstvertrag bedurfte der 
Zustimmung der Aufs ichtsbehörde. Diese hat die Zustimmung mit Ausnahme des § 5 Abs. 2 bis 6 erteilt. 
Gemäß § 11 Abs. 2 des Dienstvertrages und § 5 Abs. 2 des Aufhebungsvertrages "soll anstelle der 
unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke eine angemessene Regelung gelten, die 
wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt haben oder gewollt haben würden, 
wenn sie diesen Punkt bedacht hätten". Insoweit muss eine neue Regelung für Herrn Dr. Pochhammer 
getroffen werden. 

Beschlussempfehlung 
Die Vertreterversammlung möge beschließen: 

Der Dienstvertrag vom 25.01.2017 wird in Verbindung mit dem Aufhebungsvertrag vom 24.04.2017 
unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung der Aufsichtsbehörde gemäß an liegenden 
Entwurf geändert. Der Vorsitzende der Vertreterversammlung ist im Rahmen eventueller 
Abstimmungen des Nachtrags mit der Aufsichtsbehörde ermächtigt, Änderungen des Vertragstextes 
zu unterzeichnen, soweit es sich um präzisierende oder redaktionelle Änderungen handelt. 
Wesentliche inhaltliche Änderungen von Vertragsbestandteilen des Nachtrags zum Dienstvertrag 
aufgrund der Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde bedürfen jedoch eines erneuten Beschlusses der 
Vertreterversammlung. 

Uwe
Hervorheben


